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NDB-Artikel
 
Geib, Karl Gustav Rechtshistoriker und Strafrechtler, * 12.8.1808 Lambsheim
(Rheinpfalz), † 23.3.1864 Tübingen. (evangelisch)
 
Genealogie
Aus pfälz. Fam.;
 
V Gg. Valentin (1775–1870), Gutsbes., S d. Heinr. Valentin, Handelsmann
(Schafe), Gutsbes. u. Bgm. in L., u. d. Sabina Koob;
 
M Clementine (1785–1842), T d. Pfarrers Daniel Schäffer in L. u. d. Eleonore
Harscher (verwandt mit d. Juristen →Ludw. Harscher v. Almendingen, † 1827, s.
NDB I);
 
Ov →Karl (1777–1852), Schriftsteller u. Übersetzer (bes. d. pfälz.-moselländ.
Raums) (s. L);
 
Tante-v Elisabeth (⚭ →Frdr. Phil. Stumm, 1751–1835, Hüttenwerksbes. in
Neunkirchen u. Saarbrücken);
 
B →Ferdinand († 1834), Advokat, Politiker, Mitbegründer d. dt. Preßver. (s. NND
12);
 
Schw Emilie (⚭ →Lambert Frhr. v. Babo, † 1862, Förderer d. Landwirtsch. u. d.
Weinbaus, s. NDB I);| ⚭ 1846 Luise (1823–1907), T d. →Joh. Frdr. Abegg (1765–
1840), Prof. d. Theol. in Heidelberg (verwandt mit d. Strafrechtler →Jul. Abegg,
† 1868, s. NDB I), u. d. Wilhelmine Maurer; Om d. Frau Gg. Ludw. v. Maurer
(1790–1872), Jurist, bayer. u. griech. Staatsmann (s. ADB 20);
 
2 S, 5 T, u. a. →Otto (1859–1920), Prof. d. röm. Rechts in Tübingen (s. L).
 
 
Leben
G. erhielt den ersten Unterricht durch seinen Onkel Karl Geib, Schriftsteller
und Übersetzer, der die Liebe zum klassischen Altertum in ihm weckte, die in
seinem späteren Leben auch für seine wissenschaftliche Arbeit maßgebend
war. 1827-31 studierte er in München, Heidelberg und Bonn Rechtswissenschaft
und hörte auch Vorlesungen über Geschichte (Staatsexamen München 1831,
Dr. iur. Heidelberg). Seine strafrechtlichen Interessen waren durch seinen
Lehrer Mittermaier geweckt worden. Nach kurzer gerichtlicher Tätigkeit in
Frankenthal folgte G. 1832 einem durch Staatsrat Georg Ludwig von Maurer
vermittelten Ruf als Sekretär bei der für König Otto I. eingesetzten Regentschaft
nach Griechenland, wo er in der Folgezeit als Lehrer des jungen Königs, seit
1833 als Ministerialrat im Justizministerium tätig war. 1834 kehrte er nach



Deutschland zurück und bereitete sich auf das akademische Lehramt vor.
1836 wurde er, ohne vorher Dozent gewesen zu sein, außerordentlicher
Professor, 1842 ordentlicher Professor für Strafrecht, Strafprozeß- und
Zivilprozeßrecht in Zürich. 1851 folgte er einem Ruf nach Tübingen, nachdem
er 1844 einen Ruf nach Greifswald abgelehnt hatte. G. ist in erster Linie als
Strafrechtshistoriker zu werten. Er selbst rechnete sich zu den Anhängern der
historischen Schule. Seine „Geschichte des römischen Criminalprocesses bis
zum Tode Justinians“ (1842) war für ihre Zeit bahnbrechend und behandelte
auf dem Boden eigener Forschung einen bis dahin vernachlässigten Zweig
der Rechtsgeschichte. Mommsen hat den Vorwurf erhoben, daß G. an
die umfassende Darstellung vor genügender Klärung zahlreicher Fragen
durch die Einzelforschung herangegangen sei. Einigkeit herrscht jedoch
darüber, daß vorher alles im Dunkeln lag, so daß das Werk jedenfalls eine
bedeutende Pionierarbeit und durch den reichhaltigen literarischen Apparat
eine Fundgrube für künftige Forschung darstellte. Noch eine Reihe weiterer
Arbeiten haben historische Stoffe zum Gegenstand, vor allem Band 1
des Lehrbuchs des deutschen Strafrechts (1861), der die Geschichte des
römischen, kanonischen und deutschen Strafrechts umfaßt. Auch hier haben
erst spätere Forschungen die Voraussetzungen für eine Gesamtdarstellung
geschaffen. Aber vom Boden des damaligen Standes der Wissenschaft hat
G. unter umfassender Heranziehung der Quellen und des Schrifttums auch
wohl hier das Mögliche geleistet. Auf dem Gebiet der Strafrechtsdogmatik ist
neben Einzelabhandlungen der den Allgemeinen Teil behandelnde 2. Band
(1862) des Lehrbuches zu nennen. Um der wiederholt kritisierten Art der
Darstellung desselben gerecht zu werden, die oft skizzenhaft und grundrißartig
ist, muß man sich gegenwärtig halten, daß das Werk in erster Linie zur
Ergänzung der mündlichen Vorlesung bestimmt sein sollte. Die gegenüber
dem Text im Vordergrund stehende reichhaltige Sammlung von Quellen- und
Schrifttumsmaterial zurück bis zur Antike wird für dogmengeschichtliche und
literärgeschichtliche Arbeiten stets ihren Wert behalten. Rechtspolitischen
Problemen ist die durch die Ereignisse des Jahres 1848 hervorgerufene Schrift
„Reform des deutschen Rechtslebens“ (1848) gewidmet, in der er unter
anderem eine gemeinsame deutsche Gesetzgebung für das Strafrecht, den
Strafprozeß, Zivilprozeß und das Handelsrecht - dagegen zur Zeit nicht für das
Zivilrecht - bejahte.
 
 
Werke
Weitere W u. a. Darst. d. Rechtszustandes in Griechenland während d. türk.
Herrschaft u. b. z. Ankunft d. Kg. Otto I., 1835;
 
Ueber d. Notwendigkeit e. vgl. Berücksichtigung d. neueren Strafgesetzbücher
b. Darst. d. gemeinen dt. Strafrechts, in: Archiv d. Criminalrechts, 1836, S. 199
ff.;
 
De confessionis effectu in processu criminali Romanorum observationes aliquot,
1837;
 
Ueber d. Einfluß d. Irrtums in Bezug auf d. Objekt im Strafrechte, ebd. 1837, S.
561 ff., 1838, S. 36 ff.;



 
Btrr. z. Erörterung criminalist. Fragen, ebd. 1838, S. 573 ff., 1839, S. 118 ff.;
 
Ueber d. Grenze zw. civilrechtl. u. criminellem Betrüge, ebd. 1840, S. 97 ff.;
 
Btr. z. Gesch. d. Quellen d. dt. Strafrechts, Das Correctorium z. Bamberger
Halsgerichtsordnung, ebd. 1845, S. 105 ff., 173 ff.;
 
Btr. z. Erklärung d. Art. 159 d. Peinl. Gerichtsordnung, Was heißt „Behaltung“?,
ebd. 1847, S. 352 ff.
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C. Lueder, G. G., Sein Leben u. Wirken, 1864;
 
Walther, in: Kritische Vj.schr. f. Gesetzgebung u. Rechtswiss. 6, 1864, S. 321 ff.;
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Oesterr. Vj.schr. 15, H. 1, Lit.bl., S. 5;
 
Stintzing-Landsberg III, 2, Text, S. 487 f. u. Noten S. 217 f. - Zu Ov Karl: H.
Gerhard u. W. Küstner, Der Dichter u. Schriftsteller K. G. u. d. Fam. Geib v.
Lambsheim, 1902 (W); weiteres
 
in: Palatina, 1926;
 
Kosch, Lit.-Lex.;
 
- Zu S Otto:
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ADB-Artikel
 
 
Geib: Karl Gustav G., sehr hervorragender Criminalist, geb. 12. Aug. 1808 zu
Lambsheim in der Rheinpfalz (Baiern), war der Sohn des Gutsbesitzers Georg
Valentin G. und der Neffe des Dichters und Literaten Karl G., eines in Jena unter
Fichte etc. gebildeten Mannes, welcher seinem Neffen den ersten Unterricht
zu Theil werden ließ und die ersten Keime wissenschaftlicher Neigung und
Richtung in die Seele des Knaben senkte. Namentlich scheint durch diesen
Oheim der Grund zu der G. durchs ganze Leben begleitenden Liebe zum
classischen Alterthum gelegt worden zu sein. Von seinem 12. bis zum 19. Jahre
wurde G. auf den Gymnasien zu Grünstadt und Zweibrücken weiter gebildet. Im
J. 1827 bezog er die Universität und studirte bis 1831 in München, Heidelberg,
Bonn und wieder in Heidelberg, wo er 1831 promovirte. Er hörte vorzugsweise
bei Bayer, Wening-Ingenheim, Maurer, Thibaut, Zachariae, Mittermaier,
Morstadt, dem Historiker Mittler und Walther und wurde namentlich von
Mittermaier und Mittler beeinflußt, von Mittermaier nicht in der Weise, daß
er auf Geib's wissenschaftliche Richtung von Einfluß gewesen wäre, aber
doch so, daß er den studirenden G. am meisten ergriff und zur Wahl seines|
späteren Specialfaches, des Strafrechts, den Anstoß gab, von Mittler durch
maßgebendes Eingreifen in Geib's spätere Lebensschicksale. Nachdem G.
kurze Zeit in Frankenthal bei Lambsheim prakticirt hatte, folgte er 1832 einem
durch den Staatsrath v. Maurer in München vermittelten Rufe, mit der für den
jungen König Otto ernannten Regentschaft als Regentschaftssecretär nach
Griechenland zu gehen. Dort verblieb G. theils als Lehrer des jungen Königs,
theils als Ministerialrath im Justizministerio (wozu er bereits anfangs 1833
ernannt wurde), bis 1834, wo er zugleich mit dem abberufenen Maurer nach
Deutschland zurückkehrte. Er ging nun an die Ausführung seines schon vor
der griechischen Reise fest gefaßten Planes, sich als akademischer Lehrer zu
habilitiren, und zwar entschied er sich schließlich, nachdem er ursprünglich
an München und Heidelberg gedacht hatte, auf Mittler's Veranlassung für
Zürich. Er bereitete sich zunächst theils in seiner Vaterstadt Lambsheim,
theils in Zürich selbst auf sein Lehramt vor und wurde 1836, ohne vorher
Privatdocent gewesen zu sein, zum außerordentlichen Professor in Zürich
ernannt. Er las dort zuerst im Wintersemester 1836—37 Geschichte des
Strafrechts. Im Februar 1842 wurde er zum ordentlichen Professor für Strafrecht
und Straf- und Civilproceß ernannt. Einen 1844 an ihn ergehenden Ruf nach
Greifswald lehnte er ab, folgte aber, nachdem er sich 1846 mit einer nahen
Verwandten seines Fachgenossen Abegg sehr glücklich verheirathet hatte,
im Herbst 1851 einem Rufe nach Tübingen. Hier war ihm nur noch eine
12jährige Thätigkeit vergönnt, indem er daselbst, nachdem er schon lange
vorher gekränkelt, am 23. März 1864 im 56. Lebensjahre und im 28. seiner
Docententhätigkeit starb. Von 1862 auf 63 hatte er das Rectorat bekleidet
und 1862 den würtembergischen Kronenorden erhalten, ohne daß er den mit
letzterer Auszeichnung verbundenen persönlichen Adel geführt hätte. G. war
mit ganzer Seele Gelehrter, Forscher und akademischer Lehrer. In letzterer
Beziehung wirkte er mit voller Hingabe und ganzem Interesse. Als Schriftsteller
hat er, trotz der eben erwähnten, seine litterarische Thätigkeit vielfach
erschwerenden und unterbrechenden Kränklichkeit, die Rechts-, namentlich die



Strafrechtswissenschaft durch sehr werthvolle Werke gefördert. Ist die Anzahl
der letzteren nicht gerade übergroß, so zeichnen sie sich dafür sämmtlich durch
desto größere innere Bedeutung aus. Sie beruhen ohne Ausnahme auf der
zuverlässigsten und gewissenhaftesten Gründlichkeit und den ausgedehntesten
und eingehendsten überall ganz selbständigen Forschungen. Theilweise
sind sie von bahnbrechender Bedeutung und eine bleibende Fundgrube
wissenschaftlicher Belehrung und Anregung. Geib's Richtung war eine streng
und entschieden historische, so ausgeprägt, daß er andere Richtungen und
deren Vertreter wohl unterschätzt hat. Seine Hauptwerke sind die „Geschichte
des römischen Criminalprocesses bis zum Tode Justinians", 1842 und das
„Lehrbuch des deutschen Strafrechts“, erster Band (Geschichte) 1861,
zweiter Band (System: Allgemeine Lehren) 1862, der dritte, besondere Theil
ist leider nicht mehr erschienen. Das erstgenannte Werk ist durch neuere
Arbeiten theilweis überholt. Bei seinem Erscheinen aber war es bahnbrechend
und die erste höheren Ansprüchen genügende umfassende Bearbeitung
des römischen Criminalprocesses, hervorgegangen aus der gründlichsten
Kenntniß und gewissenhaftesten, sachverständigsten Durchforschung
des gesammten in Betracht kommenden Materials, namentlich auch der
nichtjuristischen alten Schriftsteller; es wird allezeit ein hervorragendes
Denkmal deutscher Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit bleiben. Dasselbe
gilt von dem „Lehrbuche des deutschen Strafrechts“, welches ebenfalls aus
den umfassendsten Vorarbeiten, gründlichster und vielseitigster Forschung
und langjähriger und liebevoller Hingabe an den Gegenstand hervorgegangen
ist. Namentlich ist es an historischen und litterarischen Angaben überreich
und eine unerschöpfliche Fundgrube deutscher Gelehrsamkeit, dem Gelehrten
und dem Rechtslehrer unentbehrlich, für die ersten studentischen Bedürfnisse
weniger geeignet, auch (nach dem Plane und Willen seines Verfassers) mehr
Grundriß als ausgeführtes Lehrbuch. Auf die Strafrechtstheorien geht es nicht
ein. Außerdem verdanken wir G. die folgenden Schriften. Sein, durch den
Aufenthalt in Griechenland hervorgerufenes Erstlingswerk war die „Darstellung
des Rechtszustandes, in Griechenland während der türkischen Herrschaft und
bis zur Ankunft König Otto's I.“, 1835, eine geistvolle, hochinteressante, über
ihren Gegenstand lehrreichst aufklärende, Geib's ganze wissenschaftliche
Art bereits erkennen lassende Schrift. In den Jahrgängen 1836, 37, 38, 39,
40, 45 und 47 des Archivs des Criminalrechts veröffentlichte er im Ganzen
sechs Abhandlungen, welche sämmtlich durch die hervorgehobenen großen
Vorzüge ihres Verfassers ausgezeichnet sind. Sie handeln namentlich über
die Nothwendigkeit einer vergleichenden Berücksichtigung der neueren
Strafgesetzbücher bei Darstellung des gemeinen deutschen Criminalrechts,
über den Einfluß des Irrthums in Bezug auf das Object im Strafrecht, über
die Grenze zwischen civilrechtlichem und criminellem Betruge, über die
„Behaltung“ im Art. 159 der Carolina, sowie über andere wichtige Fragen des
Strafrechts. Gelegentlich des Antritts seiner außerordentlichen Professur in
Zürich veröffentlichte G. ein Programm: „De confessionis effectu in processu
criminali Romanorum observationes aliquot“ (Turici 1837), welches bereits
seine Vertrautheit mit den Alterthümern, seine Belesenheit in deren juristischen
und nichtjuristischen Schriftstellern offenbart. Durch die Bewegung des J.
1848 wurde hervorgerufen: „Die Reform des deutschen Rechtslebens“, 1848,
welche Schrift sich über alle Gebiete des Rechts und ihre Reform verbreitet.
Die Ausführung anderer litterarischer Pläne, zu denen zum Theil sehr weit



angelegte Vorarbeiten bereits gemacht waren, ist leider durch den zu früh
eingetretenen Tod vereitelt worden; es kann deshalb nur noch auf einige
kleinere Arbeiten im Neuen Nekrologe der Deutschen, 12. Jahrg. 1834, in
den Kritischen Jahrbüchern für deutsche Rechtswissenschaft von Richter und
Schneider, 8. Jahrgang 1844 und ein Rechtsgutachten in Untersuchungssachen
gegen Leodegar Oswald, betr. Beleidigung, Verleumdung, Betrug, Aufreizung
1850, aufmerksam gemacht werden.
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